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Betrifft: Feuerwehrentschädigungssatzung 
 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt in ihrer Sitzung am 26.04.2012 die vorliegende 
Satzung über die Aufwandsentschädigung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Eberswalde (Feuerwehrentschädigungssatzung) mit den Änderungen, dass 
- in § 1 die fortlaufende Nummerierung der letzten beiden Absätze anzupassen ist und 
- in § 2, Absatz 1, Satz 1 die Höhe der Aufwandsentschädigung von „4,- €“ auf 5,- €“ zu   
  korrigieren ist. 
 
 
 
Eberswalde, den 27.04.2012 
 
 
 
 
 
 
Boginski  Schubert 
Bürgermeister Siegel 
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